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Vereinbarung zur Lohntätigkeit (LT) 
Transport von Bio-Rohstoffen/-Produkten
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LT-Auftragnehmer:
LT-Auftraggeber:
Name: ............................................................
Name: .....................................................................
Straße: ...........................................................
Straße: ....................................................................
PLZ/Ort: .........................................................
PLZ/Ort: ..................................................................
Der LT-Auftraggeber beauftragt den LT-Auftragnehmer die angelieferten Bio-Rohstoffe/-Produkte nach seinen Anweisungen zu lagern/transportieren.

Durchgeführte Lohntätigkeit:
( Lagerung ( Transport von loser Bio-Ware
Auflistung der Bio-Produkte, welche vom Auftragnehmer gelagert/transportiert werden sollen:......................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

( Lagerung ( Transport von verpackter Bio-Ware

Auflistung der Bio-Produkte, welche vom Auftragnehmer gelagert/transportiert werden sollen:......................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Auflagen für die Lohntätigkeit:
Der LT-Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Lagerung bzw. beim Transport der angelieferten Bio-Rohstoffe/-Produkte die Vorschriften der VO (EWG) 834/2007 idgF und des österreichischen Lebensmittelkodex Kap. A8 idgF. bzw. bei Mitgliedschaft eines Verbandes dessen Richtlinien idgF. einzuhalten. Der Auftragnehmer ist vom Auftraggeber über diese Vorgaben zu informieren.
Es müssen vom LT-Auftragsnehmer Maßnahmen getroffen werden, um von der Warenannahme, Lagerung, Transport bis hin zur Warenabgabe jegliche Vermischung mit konventionellen Produkten sowie mit Erzeugnissen und/oder Stoffen, die die Anforderungen der EU-Bioverordnung nicht erfüllen (z.B. Lagerschutzmittel) ausgeschlossen ist. Für außen stehende Dritte muss die Trennung jederzeit klar erkennbar sein. Gesetzte Maßnahmen sind gegebenenfalls zu beschreiben/dokumentieren und müssen bei beiden Vertragspartnern schriftlich aufliegen.
Die Lagerung/der Transport muss räumlich oder zeitlich getrennt (für Dritte jederzeit nachvollziehbar) von konventionellen Erzeugnissen erfolgen.
Folgende Aufzeichnungen sind zu führen bzw. Vorgaben zu beachten:
- in sämtlichen Warenbegleitpapieren sind die Bio-Hinweise gemäß Benennung durch den Auftraggeber weiter zu führen.
- der Auftraggeber muss Aufzeichnungen über die beauftragten Transporte führen (Auftragsbestätigung).
- Sofern Ware des Auftraggebers beim Auftragnehmer gelagert wird muss ein Lagerjournal geführt werden (Datum, Menge, Produktbezeichnung zu Wareneingang/Warenausgang).
- beim Transport von loser Ware müssen Aufzeichnungen über die ordnungsgemäß durchgeführte Reinigung der Transporteinheit durchgeführt werden (Reinigungsbestätigungen).
- Reinigungsmaßnahmen oder Lagerbehandlungen dürfen nur gem. VO (EWG) 834/2007 idgF erfolgen.
Die vom LT-Auftraggeber beauftragte Kontrollstelle Austria Bio Garantie (ABG) hat das Recht, im Bedarfsfall den Lohntätigkeitsbetrieb und dessen Betriebsstätten im Rahmen der Betriebskontrolle des LT-Auftraggebers zu überprüfen. Der LT-Auftragsnehmer verpflichtet sich, die Aufzeichnungen aufzubewahren und sie dem LT-Auftraggeber für den Fall einer Bio-Kontrolle des LT-Auftraggebers zur Verfügung zu stellen. Für eventuelle Unregelmäßigkeiten bzw. Mängel haftet der LT-Auftraggeber. In diesem Fall sind die Sanktionen gemäß Sanktionskatalog der ABG anzuwenden. Die Bestimmungen des Kontrollvertrages des LT-Auftraggebers mit der ABG gelten sinngemäß.

(Die Kosten für die Kontrolle sowie für etwaige zusätzliche Kontrollen, die aufgrund von Unregelmäßigkeiten entstehen, werden vom LT-Auftraggeber übernommen.)

Diese Vereinbarung gilt ab Datum der Unterschrift und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Im Falle einer Auflösung der Vereinbarung ist dies im Rahmen der Biokontrolle bekannt zu geben.

...............................................
.............................................
.........................................


LT-Auftraggeber
Ort / Datum
LT-Auftragnehmer
Die unterzeichnete Vereinbarung muss als Kopie bei beiden Vertragspartnern und bei der Austria Bio Garantie aufliegen.
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